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SACHVERHALT UND ANTRXGE 

Die Anmelderin reichte am 27. Oktober 1982 eine Inter-

nationale Anmeldung PCT/FI 82/00050 unter Beanspruchung 

der Priorität einer am 28. Oktober 1981 in Finniand em-

gereichten nationalen Patentanmeldung em. Diese Anmeldung 

erhielt die europäische Patentanmeldungsnummer 

82 903 242.4. Der Internationale Recherchenbericht für 

diese Anmeldung wurde am 11. Mai 1983 veröffentlicht. 

Die Anmelderin stelite am 18. November 1983 PrUfungsantrag 

und zahlte am 25. November 1983 einen Betrag von 

DM 4.080.-- em. Auf dem t)berweisungsabschnitt 067297 

hatte die Anmelderin angegeben: 

AnmeldegebUhr 	DM 520.-- 

8 BenennungsgebUhren 	DM 2.080.-- 

PrUfungsgebUhr 	DM 1.980.-- 
gesamt 	 DM 4.080.-- 

Die Gebührenbeträge sind richtig angegeben, die gezogene 

Sunune ist jedoch fehierhaft. Die Addition der GebUhrenbe-

träge ergibt richtig DM 4.580.--, so dal3 DM 500.-- zu 

wenig Uberwiesen sind. 

Die Eingangsstelle teilte der Anmelderin mit Schreiben vom 

22. Dezember 1983 mit, dai3 ein wirksarner PrUfungsantrag 
innerhaib der am 28. November 1983 abgelaufenen PrUfungs-

antragsfrist nicht gesteilt worden sei, weil die PrUfungs-

gesbUhr urn DM 500.-- zu niedrig entrichtet worden sei. 

Dieser Mangel könne unter Entrichtung eines Zuschlags von 
DM 990.-- innerhaib einer Frist von 2 Monaten seit dern 
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28. November 1983 beseitigt werden. 

Mit Schriftsatz vom 09. Januar 1984 beantragte die Anmel-

derin Wiedereinsetzung in die versäumte PrUfungsantrags-

frist, entrichtete die fehienden DM 500.--- sowie die 

WiedereinsetzungsgebUhr in Höhe von DM 115.--. Zur Be-

grUndung ihres Antrags fUhrte die Anmelderin aus, daB bei 

der Addition der auf dem Uberweisungsabschnitt angegebenen 

GebUhren bedauerlicherweise der zuver1ssigen Patentan-

waltsgehilfin die bereits seit 1977 europäische Patentan-

meldungen bearbeite, ein Fehier unterlaufen sei. Solite 

dem Antrag auf Wiedereinsetzung big zum 28. Januar 1984 

ntht entsprochen werden, solite vorsorglich DM 990.-- vom 
Konto der Vertreter abgebucht werden. 

Mit Bescheid vom 02. April 1984 teilte die PrUfungsab-

teilung der Anmelderin mit, daB ein Wiedereinsetzungs-

antrag mangels der Feststellung eines Rechtsverlustes 

nicht gesteilt werden könne. Mit der Zahiung des Zuschlags 

von DM 990.-- gelte der PrUfungsantrag am 09. Januar 1984 

als gestellt. Eine RUckzahlung komme nicht in Betracht. 

Dem entgegnete die Anmelderin, daB nach der Entscheidung 

der Juristischen Beschwerdekaxnmer vom 13. Juni 1980 (AB1. 

1980, 225) die Voraussetzung fUr eine Wiedereinsetzung 

nach Art. 122 EPU gegeben sei, da die Frist des Art. 150 

(2), 94 (2) wiedereinsetzungsfhig sei. 

Mit Bescheid vom 27. August 1984 wies die PrUfungsab-

teilung darauf hin, daB der Wiedereinsetzungsantrag zu-

rUckzuwejsen sei, weil die Anxnelderin nicht verhindert 

gewesen sel, eine Handlung vorzunehmen. Die Zablung der 

PrUfungsgebUhr sei ausgefUhrt worden, nur nicht in der 

richtigen Höhe. Dieser Mangel könne durch den Rechtsbehelf 

der R. 85b EPU behoben werden. Darauf erwiderte die An- 
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melderin, daB der Rechtsbehe].f nach R. 85b EPU der Wieder- 
r4 	 - 	 iaF é14 
La........................... 

scheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 

05. September 1983 (AB1. 1984, 301, 303). 

Mit Entscheidung vom 30. November 1984 wies die PrUfungs-

abteilung den Antrag auf RUckzahlung der ZuschlagsgebUhr 
zur PrUfungsgebUhr in Höhe von DM 990.-- zurUck. Zur Be-

grUndung fUhrte sie aus, daB die Anmelderin keinen Rechts-
verlust i.S.d. Art. 122 EPU, sondern lediglich eine finan-
zielle Einbul3e erlitten habe. Die Auferlegung einer Geld-
bul3e sei einem Rechtsverlust nicht gleichzusetzen. 

Art. 122 EPU sei das letzte Mittel zur Abwendung eines 
Schadens. Vorher mUl3ten andere Abhilfen ausgenutzt werden. 

Dazu gehöre die Zahiung der ZuschlagsgebUhr nach R. 85b 
EPU. Auch ein PCT-Anmelder, der an sich in die Versäumung 

der Frist zur Stellung des PrUfungsantrags wiederein-

gesetzt werden könne, könne sich nicht das Rechtsmittel 

aussuchen, weiches fUr ihn gerade am gUnstigsten sei. 

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der 

Anmelderin, die rechtzeitig einging. Gleichzeitig erteilte 

die Anmelderin Abbuchungsauftrag für die Beschwerde-

gebUhr. 

Zur BegrUndung ihrer Beschwerde fUhrte die Anmelderin aus, 
daB aus dem Ubereinkommen sich nicht ergebe, daB die 

Wiedereinsetzung ausgeschlossen sein solite, wenn eine 

Nachfrist für die versäumte Handlung zur Zahiung eines Zu-
schiags gegeben sei. Die Zahiung einer ZuschlagsgebUhr sei 

aber nicht — wie die PrUfungsabteilung meine — eine Geld-

buBe, sondern ein Mittel zur Rettung einer Anmeldung. Im 

Ubrigen könne sie sich der Auffassung des angefochtenen 
Beschlusses nicht anschliel3en, daB der Verlust des Rechts, 

I 
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eine Arntshandiung gegen Entrichtung einer bestimmten Ge-

bflhr ausgefUhrt zu bekommen, keinen Rechtsverlust i.S.d. 

Art. 122 EPU darsteilen soile. Hilfsweise beantragte die 

Anmeidern eine mUndliche Verhandlung. 

ENTSCHEI DUNGSGRUNDE 

Die Beschwerde entspricht den Art. 106 big 108 und R. 64 

EPU; sie 1st somit zu1ssig. 

Die PrUfungsabteiiung geht in ihrer Entscheidung vom 

30. November 1984 davon aus, dal3 der PrUfungsantrag der 

Anmelderin nicht innerhaib der Frist der Art. 94 (2) 

i.V.m. Art. 157 (1) und Art. 150 (2) EPU gestelit worden 

1st, die am 28. November 1983 endete. Zwar sei fristge-

recht am 18. November 1983 ein PrUfungsantrag gestelit 

worden, jedoch sei die PrUfungsgebUhr nur unvo1lstndig 

innerhaib der Frist entrichtet worden. Dieser Mangel habe 

nur durch Entrichtung des Zuschiags in Höhe von DM 990.--

beseitigt werden können, so daB der beantragten RUck-

zahiung nicht enteprochen werden könne. 

Die Kammer vermag sich der Auffassung der PrUfungsabtei-

lung nicht anzuschliel3en. Wenn es richtig ware, daB die 

Anmelderin statt der vorgeschriebenen PrtlfungsgebUhr in 

Höhe von DM 1.980.-- nur DM 1.480.-- entrichtet hätte, 

htte die Kammer keine Bedenken, die Ansicht der PrUfungs-

abteilung zu teilen; denn wer einen urn rund 25 % zu nied-

rigen Betrag einer GebUhr entrichtet, steht hinsichtiich 

des Rechtserfolgs, der mit der Zahiung bewirkt werden 

soil, einem Anmelder gleich, der die GebUhr Uberhaupt 

nicht entrichtet hat. Das folgt aus dem Umstand, daB 

grundstzlich nur die Entrichtung der GebUhr in voller 

Höhe den damit verbundenen Rechtserfolg eintreten läBt, 

während Teiizahlungen diesen Erfoig nicht herbeifUhren 

können. 



3 

Der Ausgangspunkt der angefochtenen Entscheidung, daB die 

Anmelderin als PrUfungsgebUhr anstatt DM 1.980.-- nur 

DM 1.480.-- entrichtet habe, trif ft nicht zu. Wie sich aus 

dem beim EPA eingegangenen t)berweisungsabschnitt 067297 

ergibt, hatte die Anmelderin diesen wie folgt ausgefUlit: 

AnmeldegebUhr 	 DM 520.-- 

8 BenennungsgebUhren 	DM 2.080.-- 

PrUfungsgebUhr 	DM 1.980.-- 

gesamt 
	

DM 4.080.-- 

Die Anmelderin hatte also die zu zahienden Betrge der Ge- 

bUhren der Höhe nach richtig angegeben, jedoch war ihr bei 

der Addition dieser Betrge ein Fehier unterlaufen. Als 

Summe errechnete sie einen Betrag von DM 4.080.--, whrend 

die zutreffende Summe DM 4.580.-- ausmacht. Infolge dieses 

Additionsfehiers Uberwies die Anmelderin nur DM 4.080.--, 

also DM 500.-- zu wenig. 

Die PrUfungsabteilung hat die zu wenig Uberwiesenen 

DM 500.-- auf die PrUfungsgebUhr verrechnet, vermutlich 

weil diese GebUhr als letzte der zu entrichtenden Ge-

bUhren im Uberweisungsabschnitt der Anmelderin aufgefUhrt 

war. Diese Verrechnung erscheint jedoch ebenso wilikUr-

lich, wie eine alleinige Verrechnung mit anderen im Ge-

bUhrenabschnitt aufgefUhrten GebUhren, bier der Anmelde-

gebUhr oder von BenennungsgebUhren. Zutreffenderweise wird 

man nur feststellen können, dal3 von dem Gesamtgebtihren-

betrag von DM 4.580.-- DM 500.-- zu wenig entrichtet 

worden sind. 

Art. 9 (1) Satz 4, GebO ist auch dann anwendbar, wenn 

mehrere GebUhren gemeinsam entrichtet werden. Der Wortlaut 

der deutschen Fassung ("geringfUgige Fehlbeträge der zu 

entrichteten GebUhr") und der französischen Fassung "des 
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4 .  

parties minimes non encore payées de la taxe") erwecken 

bei strikter Zugrundelegung des Wortlauts den Eindruck, 

als ob die NichtberUcksichtigung von geringfUgigen Fehi-

beträgen nur bei der Entrichtung einer einzelnen GebUhr 

moglich ware. Diese Interpretation wUrde aber dem Sinn der 

Vorschrift des Art. 9 (1) Satz 4 GebO zuwiderlaufen, mit 

dem eine Billigkeitsregelung für den Fall geringfUgig zu 

niedrig gezahiter GebUhren getroffen werden soil. Es ware 

willkUrlich bei geringftigigen Fehibetragen Art. 9 (1) Satz 

4 GebO nur anzuwenden, wenn eine GebUhr gesondert ent-

richtet wird, nicht dagegen, wenn mehrere GebUhren gemein-

sam gezahit werden. Diesem ersichtlichen Sinn des Art. 9 

(1) Satz 4 GebO entspricht auch voli die englische Fassung 

("it may also overlook any small amounts lacking"), die 

sich auf beide Falle bezieht. Werden daher mehrere Ge-

bUhren zusammen entrichtet, ist für die Frage der Gering-

fügigkeit eines Fehlbetrages der Fehlbetrag im Verhaitnis 

zu dem entrichteten GesamtgebUhrenbetrag zu setzen. 

7. 	Betrachtet man den GesamtgebUhrenbetrag von DM 4.580.-- 

und den Fehlbetrag von DM 500.--, so wird man die 

fehlenden DM 500.-- billigerweise als geringfUgig i.S.d. 

Art. 9 (1) Satz 4 GebO ansehen können mit der Folge, dal3 

dieser Fehibetrag ohne Rechtsnachteil für den Einzahler 

unberUcksichtigt gelassen werden kann. 

Der Fehibetrag von DM 500.-- kann als geringfUgig ange-

sehen werden, weil er nur etwas mehr ale 10 % des Gesamt-

betrages ausmacht. Die Technische Beschwerdekamnmer 3.2.1 

(Entscheidung vom 26. August 1983 "Fahrzeug-Leitsystem/-

Bell & Howell", AB1. 1984, S. 172) hatte sich bereits 

frliher mit der Frage zu befassen gehabt, wann ein Fehi-

betrag ale geringfUgig gelten könne. Sie vertrat die Auf-

fassung, daB ein Fehlbetrag von gut 10 % ale geringfUgig 

angesehen werden kann. Im damals entschiedenen Fall belief 

. . . I . . . 
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sich der Fehibetrag auf 	16.-- bei einem Gesaintbetrag 
von 	157.--. Die Juristische Beschwerdekainmer schliel3t 
sich der Auffassung an, da3 Fehlbetrge in dieser Gröl3en-
ordnung als geringfUgig i.S.d. Art. 9 (1) Satz 4 GebO 
angesehen werden k5nnen. 

Es entspricht auch der Billigkeit den Fehibetrag ohne 
Rechtsnachteil fUr den Einzahler unberUcksicbtigt zu 
lassen. Die tiberweisung des Fehibetrages 1st lediglich auf 
den verzethlichen Additionsfehier einer sorist zuver-
lässigen Sekretärin zurUckzufUhren und die Anmelderin hat 
zugleich nach Bekanntwerden dieses Fehiers den Fehibetrag 
von DM 500.-- Uberwiesen. 

8. 	Die Anwendung des Art. 9 (1) Satz 4 GebO ist im vorliegen- 
den Fall auch nicht deshalb ausgeschlossen, well das Euro-
päische Ubereinkommen für den Fall uririchtig entrichteter 
GebUhren noch andere Rechtsbehelfe zur VerfUgung steilt, 
die die Anmelderin zu ergreifen babe, bevor Art. 9 (1) 
Satz 4 GebO angewendet werden könne. Ala soiche Rechts-
behelfe kommen bier die Ausnutzung der Nachfrist nach R. 
85b EPU sowie die Stellung eines Wiedereinsetzungsantrages 
in Betracht. In der Tat 1st dem angefochtenen BeschluB zu 
entnehxnen, daB die PrUfungsabteilung der Ansicht 1st, daB 

die Stellung eines Wiedereinsetzungsantrages für die 
Euro-PCT-Anmelderin erat möglich sei, wenn vorher andere 
Abhilfen, wie die Zahiung der ZuschlagsgebUhr nach R. 85 b 
EPU ausgenutzt worden seien. Dieser Rechtsauffassung ver-
mag die Kammer fUr das Verhltnis des Art. 9 (1) Satz 4 
GebO zu den beiden anderen genannten Rechtsbehelfen nicht 
zu folgen. 

Das EPU bestimmt nicht, daB zwischen den drej Rechtsin-
stituten, nmlich der Anwendung des Art. 9 (1) Satz 4 
GebO, der Zahlung einer ZuschlagsgebUhr nach R. 85b EPU 
und der Stellung eines Wiedereinsetzungsantrages nach Art. 
122 EPU eine bestimmte Rangfolge bestehe, die einzuhalten 



sei. Nirgends 198t das EPU erkennen, daB eine Anwendung 

des Art. 9 (1) Satz 4 GebO nicht in Betracht komme, so-

lange die Möglichkeiten nach R. 85 b EPU oder Art. 122 EPU 

offenstehen. Vielmehr steilt das EPU die drei genannten 

Möglichkeiten dern Anmelder alternativ zur VerfUgung. Das 

ist auch sinnvoll, da jede der genannten Möglichkeiten 

zwar zur Abwendung derselben schdlichen Rechtsfolge 

dient, aber jeweils unterschiedliche Voraussetzungen hat. 

So kann u.a. Art. 9 (1) Satz 4 GebO - wenn der Fehibetrag 

geringfflgig ist - von Amts wegen angewendet werden, so dal3 

es eines Antrags des Betroffenen nicht bedarf, whrend die 

beiden anderen Möglichkeiten jeweils ein Thtigkwerden des 

Anmelders voraussetzen, das zudem an eine Frist gebunden 

ist. Ferner rnul3 nach Art. 9 (1) Satz 4 GebO der Fehlbtrag 

zwar uingehend nach Kenntnis, jedoch ohne Einhaltung einer 

vorgeschriebenen Frist nachgezahlt werden, whrend die 

Einzahlung einer ZuschlagsgebUhr unabhängig von der 

Kenntnis fristgebunden 1st. 

9. 	Die Verweisung auf ein Wiedereinsetzungsverfahren vor 

einer Anwendung des Art. 9 (1) Satz 4 GebO scheidet fUr 

den Regelfall der Wiedereinsetzung aus, well Art. 122 (5) 

EPU die Möglichkeit der Wiedereinsetzung für den Fall der 

Versumung der PrUfungsantragsfrist ausschliel3t. Aber auch 

dann, wenn ausnahrnsweise die Wiedereinsetzung in diese 

Frist rnöglich 1st, nrnlich bei Euro-PCT-Anrneldungen (Ju-

ristische Beschwerdekainmer vom 13. Juni 1980, AB1. 1980, 

S. 225), kann der Aninelder nicht auf die Möglichkeit der 

Wiedereinsetzung verwiesen werden, well ihre Gewhrung an 

strenge Voraussetzungen geknUpft ist, die vielfach nicht 

gegeben sind, wenn ein Anmelder versehentlich einen ge-

ringfUgigen Betrag einer Geblihr nicht entrichtet hat. Zu-

dern stelit das Verfahren nach Artikel 9 (1) Satz 4 GebO 

für das EPA und den Antragssteller das einfachere Ver-

fahren zur Verfligung, wenn es sich urn einen geringfUgigen 

Fehibetrag handelt. 

. . . / . . . 
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Auch im Verh1tnis zur R. 85b EPU hat diese Bestinunung 
A 	 A. J-4- 	Q 11 'I 	 A 

V JJ.. J. 	 V .J1. 	%3I. 	 J. 	• 	.. 

GebO. Bis zur Schaffung der R. 85b EPU durch den Beschlul3 

des Verwaltungsrats vom 04. Juni 1981 (AB1. 1981, S. 199) 
war Art. 9 (1) Satz 4 GebO auf Fälle der vorliegenden Art 

anwendbar, d.h. wenn bei Entrichtung der PrUfungsan- 
tragsgebUhr nur ein geringfUgiger Betrag nicht entrichtet 

worden war, so konnte das ohne Rechtsnachteil fUr den Em-
zahler unberUcksichtigt bleiben. An dieser vor dem 
04. Juni 1981 bestehenden Rechtslage hat der Beschlul3 

des Verwaltungsrats vom 04. Juni 1981 ersichtlich nichts 
ndern wollen, denn durch diesen BeschluB soilte eine 

zustz1iche Möglichkeit geschaffen werden, wenn der PrU-
fungsantrag nicht innerhaib der in Art. 94 (2) EPU vor-
gesehenen Frist gesteilt worden ist. FUr einen Ausschlul3 

der Anwendung des Art. 9 (1) Satz 4 GebO im Falle der 
R. 85b EPU 1äl3t der Beschlul3 des Verwaltungsrats nichts 

erkennen. Eine soiche Regelung ware für die Kamnier auch 

wenig sicht4Tc. Sie wUrde nämlich bedeuten, daf3 gering-
fUgige Fehlbeträge bei einer PrUfungsantragsgebUhr im Wege 

einer Billigkeitsentscheidung nicht mehr unberUcksichtigt 

bleiben könnten. Einen zwingenden Grund hierfUr vermag die 

Kammer nicht zu erkennen. 

Aus diesen GrUnden können - sofern die Voraussetzungen des 
Art. 9 (1) Satz 4 GebO vorliegen - geringfUgige Fehibe-

trage bei der Uberweisung mehrerer Gebuhren auch dann Un-

berUcksichtigt bleiben, wenn der durch die unvo11stndige 
Entrichtung der GebUhren drohende Rechtsnachteil durch die 

Gewhrung einer Wiedereinsetzung oder die.fristgerechte 
Zahiung einer ZuschlagsgebUhr beseitigt werden könnte. 

. . . / . . . 
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Die Frage, ob es eine bestimmte Rangfolge zwischen der 

Stellung eines Wiedereinsetzungsantrages und der Ent-

richtung einer ZuschlagsgebUhr gemäl3 R. 85a und 85b EPU 

gibt, wenn die Voraussetzungen des Art. 9 (1) Satz 4 GebO 

nicht vorliegen, 113t die Kammer offen, da die Entschei-

dung dieser Frage fUr den hier zu entscheidenden Fall 

nicht von Bedeutung ist. 

Da somit unter Anwendung des Art. 9 (1) Satz 4 GebO die 

Anmelde-, PrUfungs- und die BenennungsgebUhren als 

fristgerecht entrichtet angesehen werden können, entfllt 

die Notwendigkeit zur Entrichtung einer ZuschlagsgebUhr 

nach R. 85b EPU, so dal3 diese GebUhr zurUckzuzahlen ist. 

Bei dieser Rechtslage bedarf es nicht der von der Anmel-

derin beantragten Wiedereinsetzung, da sie keine Frist 

versumt hat. Da somit der Antrag auf Wiedereinsetzung 

gegenstandsios ist, ist die vom EPA eingenommene Wieder-

einsetzungsgebUhr ohne Grund entrichtet worden, so daB sie 

an die BeschwerdefUhrerin zurUckzuzahlen ist. 

Die RUckzahlung der BeschwerdegebUhr entspricht nach Regel 

67 EPU wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Bil-

ligkeit. Der Verfahrensmangel liegt in der Nichtanwendung 

des Art. 9 (1) Satz 4 GebO. Htte die PrUfungsabteilung 

diese Bestimmung entsprechend der oben unter 7. erwhnten 

Rechtssprechung angewendet, so htte es der Erhebung einer 

Beschwerde und damit der Zahiung einer Beschwerdegebflhr 

nicht besdurft. 

ENTSCHEI DUNGSFORMEL 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

1. 	Die Entscheidung der PrUfungsabteilung vom 30. Novem- 

ber 1984 wird aufgehoben. 

. . . / S • • 
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2. 	Die RUckzahlung des Zuschlags zur PrUfungsgebUhr sowie die 

RUckzahlung der Wiedereinseizungs- und der Beschwerde-

gebUhr wird angeordnet. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

J. Rjjcker 	 p Ford 

. . S / • • • 


